
Stadt Peine         Peine, 09.04.2024 
Beauftragte für 
Gleichstellung, Familie und Integration 
 
Ausschreibungsziffer 002 
 

SPRACHFÖRDERKRÄFTE 
auf Honorarbasis gesucht 

 
Bei der Stadt Peine besteht zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis längstens zum 
30.11.2025 Bedarf an frei mitarbeitenden Sprachförderkräften (m/w/d). Diese sollen im Rah-
men des vom Land Niedersachsen aus dem Integrationsfonds geförderten Projektes „Zu-
kunftsperspektiven für Jugendliche durch Bildung eröffnen“ eingesetzt werden. 
 
 
Der Leistungsumfang umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben: 
 

• Abhalten von 3-monatigen Crashkursen / Sprache: Deutsch 

• Vermitteln der Lerninhalte auf dem Sprachniveau A0 – A2 
 
 
Voraussetzungen für den Vertragsabschluss sind: 
 

• Gute bis sehr gute Deutschkenntnisse, 

• mindestens Sprachniveau C1, 

• ein ausgeprägtes Verständnis für die deutsche Sprache, 

• Erfahrungen im Umgang mit Jugendlichen,  

• Motivation sich neuen, schulischen Bereichen zu öffnen, 

• Bereitschaft zur Integration, 

• Kommunikation im Team, sowie die 

• Bereitschaft sich neuen Medien zu stellen 
und zur Dokumentation der Lerninhalte im Projekt und 

• ein erweitertes aktuelles Führungszeugnis. 
 
 
Zu beachten ist, dass Sie als frei mitarbeitende Sprachförderkraft, 
 

• Ihre Leistungen als selbstständiger Unternehmer grds.  
persönlich und eigenverantwortlich erbringen, 

• auf eigene Rechnung handeln und uns Ihre Leistungen in Rechnung stellen und 

• nicht unserer Weisungsbefugnis unterliegen. 
 

Gleichwohl werden die Sie und die Stadt Peine als Vertragspartner auf die  
Interessen des jeweils anderen bei der Gestaltung der Leistungserbringung Rücksicht neh-
men. 
 
 
  



Ein Arbeitsverhältnis wird mit dem Honorarvertrag ausdrücklich nicht begründet. 
 
Als freier Mitarbeiter obliegt es Ihnen für die Abführung von Steuern, insbesondere der Ein-
kommensteuer, und von etwaigen Sozialversicherungsbeiträgen Sorge zu tragen.  
 
Interessenten geben Ihre konkrete Honorarforderung pro volle Stunde als Netto- und Brutto-
betrag mit an und informieren die Stadt Peine bei ihrer Bewerbung, ob sie unter die Kleinun-
ternehmerregelung nach § 19 UstG fallen oder nicht. 
 
Die Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Abschlusszeugnis der Ausbildung, erweitertes ak-
tuelles Führungszeugnis) ist unter Angabe der Ausschreibungsziffer 002 bis zum 
23.04.2024 an die  
 
Stadt Peine 
Koordinationsbüro der Beauftragten für Gleichstellung Familie und Integration 
Kantstraße 5 
31224 Peine 
 
oder per E-Mail an: 
bernd.fruehling@stadt-peine.de oder fadima.kuyumcu@stadt-peine.de 
 
zu richten. 
 
Bei einer Übersendung der Bewerbungsunterlagen auf elektronischem Wege reichen die Be-
werber die Unterlagen bitte als PDF-Datei ein.  
 
Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an  
Herrn Frühling (Tel. 05171/49-9214) oder Frau Kuyumcu (05171/49-9348). 
 
Für fachliche Fragen und die gemeinsame Leistungsausgestaltung (Einsatzort und -zeiten) 
steht Ihnen der Rektor der VGHS Burgschule Peine, Burgstraße 4 in 31224 Peine, Herr 
Schönaich (Tel. 05171/499741 / E-Mail: burgschule@stadt-peine.de), zur Verfügung. 
 
 
 
 

 
 
gefördert durch das  
Land Niedersachsen 
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